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Werſeburger
Sonnabend den 18. Auguſt.

n

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Sonntag am 19. d. Monats wird die Beſatz Escadron des
Thüringiſchen Huſaren Regiments aus dem Kriege zurückkehren und
in Merſeburg wieder einrücken. Wir machen dies hierdurch bekannt und
ſind überzeugt, daß unſere heimkehrenden tapferen Krieger eine durch
Flaggen feſtlich geſchmückte Stadt finden werden.

Merſeburg den 16. Auguſt 1866.
Der Magiſtrat.

Nothwendiger Verkauf.
Königliches Kreisgericht Merſeburg.

Das der Wittwe Johanne Marie Dorothee Nägler gebornen
Kitze zugehörige, in hieſiger Burgſtraße gelegene, Fol. 114 des Hypo-
thekenbuchs der Stadt Merſeburg eingetragene brauberechtigte Wohn
haus, abgeſchätzt auf

3280 Thlr. 10 Sgr.
und der durch die Separation hinzugelegte Abfindungsplan mit
einem Ertragswerthe von 17,04 Sgr., zufolge der nebſt Hyotheken-
ſchein und Bedingungen in unſerer Regiſtratur einzuſehenden Tarxe, ſoll

am 14. September d. J., Vormittags 11 Uhr,
vor dem Deputirten Herrn Kreisgerichtsrath Panſe an ordentlicher
Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypypothekenbuch nicht
erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung ſuchen,
haben ihren Anſpruch bei dem Subhaſtationsgerichte anzumelden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Erben der Gläubigerin
Frau Barbara Gaab geborne Döring von hier werden hierzu öffent-
lich vorgeladen.

Der dem Aufenthalte nach unbekannte Realgläubiger, Buchhänd-
ler Garke, wird vorgeladen.

Merſeburg, den 18. Mai 1866.

Nothwendiger Verkauf.
Folgende, dem Oeconomen Friedrich Karl Eduard Vogel von

Kauern, jetzt in Leipzig, gehörigen Grundſtücke, als:
1) das unter Nr. 3 Vol. I. pag. 33 des Haushypothekenbuchs

von Kauern eingetragene, im Dorfe Kauern belegene, sub
Nr. 4 kataſtrirte Wohnhaus mit Hof, Garten und Gemeinde
lande, unbeſchockt,

2) nachſtehende in der Flur Kauern gelegene und unter Nr. 3
des Flurhypothekenbuchs von Kauern eingetragene Feld-
grundſtücke:

I. ein dreiartiges halbes Viertellandes, als:
a) Nr. 7 a. b. des Flurbuchs, in der Untermarke,
b) Nr. 85 des Flurbuchs, Obermarke,
c) Nr. 202 des Flurbuchs, das Gienfeld im Steinberge,

II. Reſt eines dreiartigen halben Viertellandes, als:
a) Nr. 77 des Flurbuchs in der Obermark,
b) Nr. 86 des Flurbuchs, das mittlere Feld daſelbſt,
c) Nr. 247 des Flurbuchs, die Längen, ſüdlicher Theil,

III. eine dreiartige Achtelhufe Feldes, als:
a) Nr. 43 b. des Flurbuchs, Obermarke,
b) Nr. 135 a. b. des Flurbuchs, Untermarke,
c) Nr. 190 des Flurbuchs, Gienfeld, Steinberge,
ch Nr. 224 des Flurbuchs, die Längen,

IV. ein Planſtück von 4 Morgen 178 QRuthen in der Unter-
glauer Marke Nr. 80 der Karte,

V. Acker 44 QRuthen Feldes oder 1 Morgen 152 QRu-
then, die Steinberge, Nr. 164, 165, 166 des Flurbuchs,

3) das in der Flur Thalſchütz gelegene, unter Nr. 22 des Flur-
hypothekenbuchs von Thalſchütz eingetragene Feldgrundſtück
Planſtück Nr. 2 der Karte von 5 Morgen 137 QRuthen an
der Kauern'ſchen Flur

abgeſchätzt auf 4568 Thlr. zufolge der nebſt Hypothekenſchein in
Jn dem Concurſe über das Vermögen des Papierfabrikanten unſerer Regiſtratur einzuſehenden Tarxe, ſollen
Königl. Preuß. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Ludwig Ebbig hauſen zu Merſeburg iſt zur Anmeldung der For
derungen der Concursgläubiger noch eine zweite Friſt bis zum
11. September e. einſchließlich feſtgeſetzt worden. Die Gläubiger,
welche ihre Anſprüche noch nicht angemeldet haben, werden aufgefor-
dert, dieſelben, ſie mögen bereits rechtshängig ſein oder nicht, mit
dem dafür verlangten Vorrecht bis zu dem gedachten Tage bei uns
ſchriftlich oder zu Protocoll anzumelden.

Der Termin zur Prüfung aller in der Zeit vom 28. Juli e.
bis zum Ablauf der zweiten Friſt angemeldeten Forderungen iſt auf

den 25. September e., Vormittags 11 Uhr
vor dem Commiſſar Herrn Kreisrichter Rindfleiſch im Termins zimmer
Nr. 3 anberaumt, und werden zum Erſcheinen in dieſem Termine
die ſämmtlichen Gläubiger aufgefordert, welche ihre Forderungen
innerhalb einer der Friſten angemeldet haben.

Wer ſeine Anmeldung ſchriftlich einreicht, hat eine Abſchrift
derſelben und ihrer Anlagen beizufügen.

Jeder Gläubiger, welcher nicht in unſerm Amtsbezirke ſeinen
Wohnſitz hat, muß bei der Anmeldung ſeiner Forderung einen am
hieſigen Orte wohnhaften oder zur Praxis bei uns berechtigten aus-
wärtigen Bevollmächtigten beſtellen und zu den Acten anzeigen. Den
jenigen, welchen es hier an Bekanntſchaft fehlt, werden die Rechts
anwalte Juſtizrath Hunger, Rechtsanwalt r Vitz und Klinkhardt
hier, Juſtitzrath Herrfurth zu Wehlitz und Rechtsanwalt Wölfel zu
Lützen zu Sachwaltern vorgeſchlagen.

Merſeburg, den 28. Juli 1866.
Königl. Preuß Kreisgericht, J. Abtheilung.

Eine Kuh mit dem Kalbe e zum Verkauf in
Reipiſch bei Herrmann.

am 17. September d. J., von Vormittags 11 Uhr ab,
an ordentlicher Gerichtsſtelle, Zimmer Nr. 1, ſubhaſtirt werden.

Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypothekenbuch nicht
erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung ſuchen
haben ihren Anſpruch bei dem Subhaſtationsgerichte anzumelden.

Lützen den 22. April 1866.
Königl. Kreisgerichts-Commiſſion, Erſten Bezirks.

Die Schmiede mit Wohnung in dem Mauff ſchen Hauſe zu
Dürrenberg iſt ſofort oder von Michaelis ab zu verpachten.

Die Wittwe Mauff.
Ein freundliches Logis von zwei geräumigen Stuben, Kammer,

Küche, Vorſaal und Zubehör am Markt, erſte Etage, iſt für den
Preis von 50 Thlr. zu vermiethen und zum 1. October zu beziehen.

Näheres zu erfragen Preußergaſſe Nr. 63.

Logis-Vermiethung.
Kleine Rittergaſſe 181 iſt die neueingerichtete erſte Etage, beſte

hend in drei Stuben, zwei Kammern, Küche, Keller und Zubehör,
zu vermiethen und erſten October zu beziehen.

Echt holländiſche MöbelPolitur.
Mittelſt dieſer ausgezeichneten, neuen Politur, nicht zu ver

wechſeln mit dem bisherigen Möbelwachs, kann man alle Möbel
billig und mit geringer Mühe ſo glänzend herſtellen, daß ſie völlig
neu polirt erſcheinen.

Dieſes practiſche Erzeugniß in Flacon à 4 Sgr. empfiehlt allen

Hausfrauen aufs Beſte ſtav Lots.



Um die von mir beſonders zubereiteten Bauchbinden als beſtes Schutzmittel Ken Magen, Darmkatarrh und. Durch
fall, beſonders aber gegen aſiatiſche Cholera, Bruſttücher gegen Herzkrankheit und ungenübel, zu gebrauchen, bediene man
ſich wenigſtens zwei bis drei Stück, welche man ſorgfältig alle acht bis vierzehn Tage wechſelt und mit warmem, nicht heißem
Waſſer reinigt.

Damit mein Fabrikat vor Nachahmung geſchützt iſt, habe ich jedes einzelne Stück mit meinem Fabrikſtempel verſehen.
Erfurt, im Auguſt 1866. Friedrich Engel.

Zeugniß.
Die mir von Herrn Friedrich Engel vorgelegten, beſonders zubereiteten wollenen Bauchbinden und Bruſttücher kann

ich als vollſtändig zweckentſprechend beſtens empfehlen.
Erfurt im Auguſt 1866.

Beachtung.

Sanitätsrath Dr. Heydloff.

Die Niederlage obiger Bauchbinden und Bruſttücher habe ich übernommen und empfehle dieſelben zur geneigteſten

G. Hoffmann in Merſeburg.

Bauſtellen?!!
Jch beabſichtige den obern, an der halliſchen Chauſſee entlang

belegenen Theil meines ſeitherigen Kohlenſtreichplatzes im Ganzen
oder Einzelnen als Bauſtellen zu verkaufen.

Ferner:
will ich das am untern Ende obigen Grundſtückes ſich befindende

Wohnhaus mit Zubehör,
einem Stück Garten und 100 QRuthen Land verkaufen.

Käufer bitte ſich direct an mich zu wenden.
NB. Gutes Brunnenwaſſer iſt vorhanden!
Merſeburg. Heinr. Schultze jun.,Entenplan.
Circa 1000 Stück gute ausgeſchweißte Hufeiſen, mehrere Ctr.

altes Eiſen eine Parthie Kiſten, Fäſſer und Körbe, zwei Gang
alte noch brauchbare Räder und einen leicht transportablen Schweine-
ſtall mit Zubehör verkauft billigſt

Guſtav Meiſter.
Die erſten

neuen engl. Voll Heringe
ſind ſoeben eingetroffen bei

Heinr. Schultze jum.
Für Huſtenleidende und Bruſtkranke.

Die von Unterzeichnetem gefertigten und von dem Königl. Preuß.
Sanitätsrath Herrn Dr. Köhler und Herrn Dr. Kärnbach in Berlin,
ſowie Herrn Garniſonsarzt Dr. Lange in Deſſau, mit entſchiedenem
Erfolge bei obigen Kranken angewendeten Bruſtbonbons, wovon der
verſiegelte mit der Adreſſe des Fabrikanten und den Atteſten obiger
Herren bedruckte Pfd. Beutel 2 Sgr. koſtet, ſind fortwährend
zu haben in Merſeburg bei den Herren C. Teichmann und H.

in Lauchſtädt bei Herrn Hülſe und in Lützen bei Herrn
Sack.

A. Krantz.Halle a. S.
De Ccht Kaukaſiſches Jnſectenpulver,
gegen Motten, Flöhe, Wanzen, Schwaben, Ameiſen und dergl.,
erhielt ganz friſche Zuſendung und empfiehlt in Schachteln zu 2

und 4 Sgr. Guſtav Lots.
Apotheker Bergmann's Eispommade,

rühmlichſt bekannt, die Haare zu kräuſeln, ſowie deren Ausfallen
und Ergrauen zu verhindern empfehlen à Flac. 5, 8 u. 10 Sgr.
H. F. Exius in Merſeburg, C. Burow in Querfurt
und Apoth. Richter in Dürrenberg.

Wollne Leibbinden,
eignes Fabrikat, in jeder Größe und Farbe, Geſund-
heits-Unterjäckchen in jeder Sorte, eine bedeutende
Auswahl Strickgarne und alle ſonſtigen Artikelmeines Geſchäfts empfiehlt zu ſoliden Preifen

G. C. Menckel, Gotthardtsſtraße.
Klare Braunkohle

ute, fette Streichkohle à Tonne 2 Sgr. verkauft A. Langen-
erg zu Zöſchen.

Fortgeſetzte Anerkennung über den Genuß des
Daubitz-Liqueurs.

Erſter Brief.
Herrn R. F. Daubitz, Berlin.

Suckow bei Putlitz, den 11. April 1866.
Um eine erneuerte Sendung von Jhrem trefflichen

Liqueur, beſtehend in 6 Flaſchen, wie bereits gehabt, erſuche
Sie ganz ergebenſt, da derſelbe hieſigen Patienten vorzügliche
Dienſte leiſtet.

Jhnen hochachtunsvoll
ergeben Albert Jürgens.

Autoriſirte Niederlage bei

E. H. Schultze sem. S Sohn
in Merſeburg.

Enmpfehlungs- Anzeige.
Alle Stoffe in Seide, Wolle und Baumwolle werden immer-

während in allen Couleuren echt gefärbt und in den neueſten Deſſins
zu den möglichſt billigſten Preiſen gedruckt. Auch werde ich bemüht
ſein ſowie bisher fernere Aufträge mit derſelben Accurateſſe und
Zufriedenheit auszuführen und bitte hiermit die geehrten Herrſchaften
und Damen um gütige Berückſichtigung.

A. Wendel, Färbermeiſter.
Oelgrube an der Geiſelbrücke 319.

e droht abermals mit neuenS Die Cholera Verheerungen und darum
S iſt es an der Zeit, auf Sicherung vor der Anſteckung und S
S auf gute erprobte Heilmittel gegen die Krankheit ſelbſt zu
denken.

Die beſte Belehrung darüber enthält ein kleines höchſt
gediegenes Schriftchen von Dr. L. Stern:

I „Keine Furcht vor der Cholera.“ Preis 3 Sgr.,
welches auf practiſche Erfahrung gegründet, die zuverläſſigſten

M Rathſchläge ertheilt, deren Befolgung nicht angelegentlich ge
J nug empfohlen werden kann. Vorräthig iſt dieſes

h Büchlein in allen Buchhandlungen.

Eiſen Vikriol,
zum Degsinficiren der Abtrittsgruben offerirt à Pfd. 1 Sgr.

a Heinr. Schultze jun.Sehr große und fette neue Vollheringe ſind angekommen,
Brabanter Sardellen delicaten Schweizerkäſe empfiehlt

Gottfried Hädrich
an der Seadtkirche.

Neues Werk von Fritz Reuter:
Olle Kamellen, 6. Bandl, Dörchläuchting.
Vorräthig in der Buchhandlung von Fr. Stollberg
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C äSsoelbeteEbienstimann-Imsetötert
gegründet durch Heinrich Schubert,

unter Bürgschaft des Kürschnermeister J. G. Knauth hier. Comptoſfr Entenplan Nr. I.
Reglement.

1) Die Dienſtmänner werden benutzt zu allen nur möglichen Dienſtleiſtungen und Handarbeiten in häuslichen, kaufmänniſchen
und gewerblichen Geſchäften, zu Gängen, Beſtellungen, Beſorgungen mit und ohne Laſten, zum Auf und Abladen von Möbeln, Gütern
und Sachen aller Art, zu Aus und Umzügen, zu Haus und Gartenarbeiten, zu Aufwartungen, zum Austragen von Karten, Rechnungen
zum Eſſenholen, Waſſer, Holz und Kohlentragen, zum Kleiderreinigen und Stiefelputzen, zum Rollendrehen, Holzſpalten, Straßenſprengen
und Straßenkehren u. ſ. w. Ferner als Wegweiſer für Fremde und Muſterträger für Handlungsreiſende, als Markthelfer, Wächter, Billeteurs,
Colporteurs, Aufſeher, Kutſcher, Krankenwärter, expreſſe Boten über Land, als ſtellvertretende Hausknechte, Feuerlöſchgehülfen u. ſ. w.

2) Das Jnſtitut ſtellt für die Stadt Merſeburg vorläufig 4 Dienſtmänner unter Garantie für Veruntreuung, Beſchädigung oder
Verluſte je nach deren Werth bis zur Höhe von 10 Thalern, wenn der Arbeitgeber die betreffende Meldung binnen 48 Stunden im
Comptoir oder bei der Polizeibehörde anbringt und der Auftrag durch Vorlegung der Marken beſcheinigt wird.

3) Die Dienſtmänner erhalten einen zweckentſprechenden gleichmäßigen und anſtändigen Anzug. Dieſer Anzug beſteht:
a) in einer blauen Blouſe
b) in einer blauen Tuchmütze mit Glanzdeckel, Meſſingſchild und der betreffenden Nummer 1—4,
e) in einem ſchwarzem Ledergurt um die Hüfte nebſt Taſche (zum Aufbewahren der Marken, des Tarifs, Reglements u. ſ. w.)

4) Der Anzug iſt. ſtets reinlich und anſtändig zu erhalten, etwaige Defecte ſind ſofort zu beſeitigen.
5) Den Dienſtmännern iſt ein anſtändiges, beſcheidenes, höfliches und dienſtbereites Benehmen gegen das Publikum zur ſtrengſten

icht gemacht.S ehe ſeanchen im Beiſein derer, die ihnen Aufträge ertheilen wie im innern der Häuſer, wo ſie Dienſte verrichten, iſt ihnen unbedingt
unterſagt, und haben Zuwiderhandlungen gegen dieſe und obige Beſtimmung unnachſichtlich ſoförtige Entlaſſung zur Folge. Ebenſo

haben ſie den ſpeciellen vom Inſtitut gegebenen Jnſtructionen ſtrengſtens nachzukommen.
6) Die Dienſtmänner ſind für die ſichere pünktliche Ausführung der ihnen ertheilten Aufträge, ſowie für die richtige Beförderung

der ihnen übergebenen und anvertrauten Sachen verantwortlich.
Eine Garantie dafür erhält der Auftraggeber jedoch nur durch Abnahme einer oder mehrerer Marken, welche die Dienſtmänner

bei Ertheilung eines Auftrages ſofort und unaufgefordert auf Höhe des tarifmäßigen Satzes zu überreichen haben.
7) Dieſe gedruckten Marken enthalten die Nummer des Dienſtmannes und die Höhe des Geldbetrages. Sie allein dienen den

Auftraggebern als Quittung und Garantieſcheine und berechtigen ausſchließlich zur Erhebung etwaiger Entſchädigungsanſprüche an das Inſtitut.
8) Die Gebühren, welche die Dienſtmänner für ihre Dienſtleiſtungen zu fordern berechtigt ſind, ſind in dem Tarife, welchen ſie

jederzeit bei ſich zu führen und auf Verlangen vorzuzeigen haben, genau vorgeſchrieben. Eine Mehrforderung hat ſofortige Entlaſſung
olge.zur Folg 9) Wahrnehmungen und Beſchwerden von und über Ungebührlichkeiten der Dienſtmänner ſind im Comptoir anzubringen, wo ſie

Behufs ſofortiger Abhülfe jederzeit bereitwilligſt und dankbar entgegen genommen werden.
10) Beſtellungen und Aufträge werden von den Dienſtmännern ſelbſt ſowie im Comptoir in Empfang genommen.
Wir werden uns beſtreben dem Jnſtitute durch intelligente Führung und Wahrnehmung des allgemeinen Intereſſes die Gunſt

des Publikums zu erwerben und hoffen mit deſſen Unterſtützung ein gedeihliches Reſultat des Unternehmens zu erzielen. Wir eröffnen
das Inſtitut den 15. Auguſt e. und bringen hiermit Reglement und Tarif zur allgemeinen Kenntniß.

Merſeburg, den 13. Auguſt 1866.
Das Merseburger Selbst- Dienstmanns- Institut.

Heinrich Schubert.

Tarifür die Dienſtmänner, welcher bei Tag und Nacht gleich iſt:
1

Für Botengänge aller Art und Transport von Briefen, Packeten und ſonſtigen Laſten bis einſchließlich 15 Pfund Gewicht:

innerhalb der Stadt als auch Bahnhof und Vorſtädte r 1 Sgr.b) nach und von Orten, welche ringsum nicht mehr als Stunde von den ſtädtiſchen Thoren liegen: 2 Sgr.
c. nach und von Orten, welche ringsum nicht mehr als Stunde von den ſtädtiſchen Thoren liegen: 3 Sgr.

bei Gepäck bis 50 Pfund wird das Doppelte obiger Sätze erhohen:
ad a, b, e 2 Sgr., 4 Sgr., 6 Sgr.

e) bei Gepäck bis 200 Pfund wird das dreifache erhoben:
ad a b, e, 3 Sgr., 6 Sgr., 9 Sgr.

2.

Für leichte r ohne a hſwaſten bis u
1 St. St.2 S 3 St. 4 St. 5 St. 10 St.oder Tag oder 1 Tag
3 Sgr. 5 Sgr. 6 Sgr. 8 Sgr. 9 Sgr. 16 Sgr.3.

Für ſchwere Dienſtleiſtungen inel. paſſender Geräthſchaften bis zuSt. et St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 10 St.
oder Tag oder 1 Tag.

3 Sgr. 4 Sgr. 6 Sgr. 8 Sgr. 9 Sgr. 12 Sgr. 22 Sgr.Beim Räumen inel. Möbelwagen u. ſonſtige Geräthſchaften

St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 10 St.e oder Tag. oder 1 Tag.

4 Sgr. 5 Sgr. 7 Sgr. 10 Sgr. 13 Sgr. 15 Sgr. 28 Sgr.4.
Botengänge über Land:

2) für 1 Stunde in. Packetbeförderung bis 15 Pfund 5 Sgr.b für 50 ehe ne 7 Sgr(Rückweg wird nicht gerechnet.)
5.

Für Begleitung mit Regenſchirm und Laterne kommt die im F. 1 a., b., c., F. 2 und S. 4 vorgeſchriebene Taxe in Anwendung.
6.

Für Holzſpalten

Klafter, 4 mal ſchneiden und ſpälten 125 Sgr.Das Merseburger Selbst Dienstmann Institut.
Heinrich Schubert.



e
e

Gegen die Cholera kennt man bis jetzt nur Vorbeu

gungsmittel, und als ſolche ſind die Robert Freygang-
ſchen eiſenhaltigen Gennßmittel) namentlich
wegen ihrer neuſchaffenden Blutbildung worin ſich dieſelben wie
allgemein von Aerzten und Privaten beſtätigt wird, ſo ausgezeichnet
wirkſam bewähren, zu empfehlen. (Siehe Artikel v. Prof. Dr. Bock
im Leipzig. Tagebl. vom 11. Juli 1866 und die Deutſchen Blätter
Nr. 23 1866.)

Dieſelben Eiſen-Syrup, Eiſen Liqueur, Eiſen-
Magenbitter, Eiſen-Branntwein, Eiſen- Chocolade
und Eiſen Vonbons führt in Merſeburg

C. H. Schultze sen. Sohn.
n

Sonntag den 19. d. Mts. Abends 6 Uhr, Feſt Concert mit
verſtärkter Capelle. Fantaſie über das Volkslied: Es ritten drei
Reiter 2c. v. Strödecke, Ballet und Finale aus Ellinor v. Hertel und
Marſch: Friedericus Rex v. Radeck.

Ludwig Buchheiſter.
Zum Hähnchen-Auskegeln.

Sonntag den 19. Auguſt.
Reſtauration Oberaltenburg Nr. 824.

Bekanntmachung.
Am heutigen Tage ſind dem hieſigen Reſerve Lazareth wiederum

76 Mann, und zwar ausſchließlich Preußiſche Krieger
aus den Lazarethen zu Prag zugeführt worden.

Jn dem Wunſche, die Verſorgung dieſer unſerer Pflegebefohlenen,
von denen die meiſten in der Geneſung begriffen ſind, alſo ſtärkender
Nahrung bedürfen, mindeſtens in demſelben Maße, wie dies bei
der bisherigen großen Freigebigkeit der ſo opferwilligen Kreiseinſaſſen
eſchehen, fortſetzen zu können wenden wir uns nochmals an unſere
itbürger und die Kreis Eingeſeſſenen mit der Bitte um zweckdien-

liche Gaben.
Der jetzige Bedarf erſtreckt ſich weniger auf Lazarethbedürfniſſe

und eigentliches Verbandzeug welches übrigens immer gern ange
nommen wird, und auch noch Verwendung findet, als auf Geld
und kräftigende Nahrungsmittel, als Wein (vorzüglich Rothwein),
Schinken Rauchfleiſch, Eier und dergleichen. Auch Taback und Ci-
garren in angemeſſener Güte werden dankbar angenommen werden.

Wir bitten, die für uns beſtimmten Spenden in unſer im
Hintergebäude des Ständehauſes hierſelbſt befindliches Depot an den
Herrn Feuer SocietätsJnſpector Sachſe abliefern zu wollen.

Merſeburg, den 15. Auguſt 1866.
Das Kreis- Comité

des Hilfs Vereins für verwundete und erkrankte Krieger.
v. Reibnitz.

Nachruf,
gewidmet

unſerm theuern nun verewigten Jugendfreunde
Julius Hermann Weniger,

geſtorben als verwundeter Kriegsmann (vom Sangerhäuſer
Jägercorps) im Johanniter-Spital zu Erdmannsdorf am

4. Auguſt d. J.
von

einigen Freundinnen.
So mußteſt Du ſchon von uns ſcheiden,

Du herzenstheurer Jugenfreund,
Die ird'ſche Heimath ewig meiden

Und die, ſo eng mit Dir vereint!
So mußteſt Du ins Grab ſchon ſinken,

Beſchließen ſchon den Pilgergang!
Drum Zähren nun vom Auge blinken,

Jm Herzen iſt's uns ſchwer und bang.
Wir wollen viel noch Dein gedenken,

Vorſchweben ſoll uns oft Dein Bild;
Dein Fernſein wird uns ſchmerzlich kränken;

Denn freundlich warſt Du, hold und mild.
O lebe wohl! im ſchönern Lande,

Da wollen wir Dich wiederſehn
Jm unauflöslich-ſelgem Bande

Der Freundſchaft werden wir dann ſtehn.
Cröllwitz bei Dürrenberg, den 12. Auguſt 1866.
Für die vielen Beweiſe von Theilnahme bei der Beerdigung

meines verſtorbenen Vaters des Tiſchlermeiſter Carl Coja, ſage ich
hierdurch meinen herzlichſten Dank.

Edwin Coja.

An Beiträgen zur Fürſorge für die Familien der aus der Stadt
Merſeburg zu den Fahnen einberufenen Krieger c. ſind ferner ein
gegangen von

Mag. Aſſ. Kühn pro Auguſt 2 Thlr., Hausbeſ. Klappach 1 Thlr.,
Färbermſtr. R. Wirth 2 Thlr., J. V. pro Auguſt 1 Thlr., W. Wirth 1
Thlr., Paſtor Heineken pro Auguſt 2 Thlr., Fabrik. H. Steckner jun.
Samml. in einem Kränzchen 5 Thl., Oec. Schäfer pro Auguſt 1 Thlr., N.
N. 5 Thlr., Summa 20 Thlr., hierzu der frühere Betrag von 707
Thlr. 10 Sgr. Mithin bis jetzt überhaupt 727 Thlr. 10 Sgr.

Fernere Beiträge werden angenommen in unſerem Stadtſecre
tariate oder bei den in unſerer Bekanntmachung vom 2. d. Mts.
genannten Mitgliedern des Vereins.

Merſeburg, den 16. Auguſt 1866.
Der Loecal-Hilfs- Verein für die Stadt Merſeburg.

Ein Portemonaie mit Geld und Viſitenkarten iſt vom Bahnhof
bis zum Schloßgarten verloren worden der Wiederbringer erhält
das darin befindliche Courant als Belohnung in der Exped. d. Bl.

Am 12. Sonntage nach Trimtats (19. Nuguſt) predigen:

Vormittags: Nachmittags:
Domkirche Herr Diac. Leuſchner. Herr Adj. Puſch.
h Herr Paſtor Heineken. Herr Paſtor Gruner.Neumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſtor Gruner.
Stadtkirche: Früh 7 Uhr Beichte und Abendmahl. Hr. Paſtor Heineken.

Früh und Nachmittags katholiſcher Gottesdienſt.

Die Friedensverhandlungen zwiſchen Preußen und Oeſterreich
dürften bald zu einem erwünſchten Abſchluß führen dieſelben haben
nur durch unumgängliche Auseinanderſetzungen nebenſächlicher Art
eine kurze Verzögerung erfahren.

Die Verhandlungen mit den ſüddeutſchen Staaten werden in
n von dem Miniſter Präſidenten Grafen Bismarck perſönlich
geführt.

Mit Württemberg iſt bereits ein Friedensvertrag zu Stande
gekommen, ein Gleiches dürfte Baden gegenüber bald erfolgen.

Mit Darmſtadt ſchweben die Verhandlungen noch.
Der Vertreter Baierns glaubte nach den erſten Beſprechungen

erſt fernere Ermächtigungen Seitens ſeiner Regierung einholen zu
müſſen ſeitdem haben die Verhandlungen keinen weiteren Fortgang
erhalten während der mit Baiern abgeſchloſſene Waffenſtillſtand in
acht Tagen zu Ende geht.

Die norddeutſchen Staaten, welche auf Grund des rechtswidrigen
Beſchluſſes des früheren Bundestages vom 14. Juni die Waffen
gegen Preußen ergriffen haben ſind in Folge der Siege unſerer
Heere durchweg in Preußens Hand.

Unſere Regierung iſt nach dem Völkerrecht befugt, die betreffen-
den Länder dauernd in Beſitz zu nehmen und bei dem ſeitherigen
Friedensverhandlungen iſt dafür geſorgt worden, daß ihrer völlig
freien Verfügung darüber, außer in Betreff Sachſens, keine Bedenken
entgegentreten.

Bei der weiteren Entſcheidung über die in Rede ſtehenden Länder
kann nur das gemeinſame Jntereſſe Preußens und Deutſchlands
maßgebend ſein, vor welchemalle ſonſtigen Rückſichten unbedingt zurück-
treten müſſen. Vor Allem muß dabei in Betracht kommen, daß
jene Länder, wenn ſie in ihrer vollen Ausdehnung oder auch in geringerem
Umfange eine ſelbſtſtändige Regierung behielten vermöge ihrer Lage
mitten inne zwiſchen den bisher getrennten Theilen Preußens bei
einer feindlichen oder irgend unſicheren Stellung den Aufgaben unſerer
Politik die ergeblichſten Hinderniſſe bereiten und einen Heerd gefähr-
licher Wühlereien gegen Preußen bilden könnten.

Die preußiſche Regierung wird daher von dem Recht, welches
ſie durch die Entſcheidung der Waffen errungen hat, vollen Gebrauch
machen und mit den erforderlichen Maßregeln zur Vereinigung der
betreffenden Länder mit Preußen unverweilt vorgehen. Sie darf
vertrauen durch Feſtigkeit und zugleich durch ſchonende Behandlung
berechtiger Eigenthümlichkeiten und Empfindungen die Bevölkerung
der neu erworbenen Länder allmählig eben ſo feſt und innig mit
dem Scepter der Hohenzollern und mit dem preußiſchen Staate zu
verknüpfen, wie alle die Landestheile, welche im Laufe einer wunder
baren Geſchichte im Oſten und Weſten zu dem urſprünglich kleinen
Kern der brandenburgiſchen Lande hinzugetreten ſind.

Bereits ſind Schritte geſchehen, um die Verwaltung der in
Beſitz genommenen Staaten weiter zu regeln.

Der General von VoigtRhetz, einer unſerer angeſehenſten
Generale (bisher Chef des Generalſtabs der zweiten [Kronprinzlichen)]
Armee) iſt zum General Gouverneur von Hannover ernannt,
der frühere Finanzminiſter, Freiherr von Patow, mit der oberen
Leitung der geſammten Verwaltung der neuerdings von der Main-
armee occupirten Staaten Frankfurt a. M., Naſſau, Oberheſſen
und Franken) beauftragt worden.

Die Verwaltungsverhältniſſe, namentlich die Stellung und Ver
pflichtung der ſeitherigen Beamten gegenüber der preußiſchen Regie
rung, werden jetzt in allen jenen Ländern unverzüglich eine feſtere
und zuverläſſigere Geſtaltung erhalten.

Redaction, Druck und Verlag von L. Jurk.
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